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nisches Gebiet im den Bereich ihrer Arbeiten einbeziehen . während die Baugesel¬

Schalten in der Regel sich nur mit einzelnen technischen Zweigen befassen ,

dafür aber neben dem technischen Geschäfte ein weit stärker ausgebildetes kauf¬

innisches Geschäft betreiben müssen .

1 Verwäaltungzseyehbäaude tür tu duilschr Baudamter

Die Behandlung der technischen Geschäfte inner Stadt tordert . zunächst

sine Fremmung der mit der Deautsichtig ung vom D’ rivatbauten zusammenhängen - „ 1 . N

den Geschätte , ale der Baupolizei . Von den Geschäften , welche durch die von

der Stadt selbst auszeführten Bauten sich erweben , In der Revell sind ( iese

Geschäfte auch thatsächlich von einander yanz abuesendert , 9 dafs sie häulg

vollständie wetrennte Oberleitungen Hesitzen . Manchmal ist der Vorstand der

Baupolizei ein Jurist . und nur die beaufsichtieenden Unterbeamten sind Lech¬

niker : manchmal Hest Jene sOzur unmittelbar in den änden der Polizeibehörde ,

wie beides in srofßen Stidten vorkommt , währen ] in den mittleren dagegen

Daupolizei und Bauausführung en dem Stadtbauamte unmittelbar unterstellt sind ,

Die Geschäfte der Bauaustührung Zerlallen wieder in zwei HFaupteruppen ,

in diejenige des Hochbaues und In Jene des Tietbaues . denen in ganz großen

Städten zwei Stadtbauvorstände , von denen derjenige für en Hochbau ein Ar¬

chitekt . derjenige für den Tiefbau cin Insvenieur sein mufs , vorstehen . Ilie und

da ist er Tiefbau auch noch in zwei besondere Abteilungen vegliedert , und

zwar in den eigentlichen Fiefbau . dem das Wasserleitung s- . Kanalisations - und

Fluß wesen unterstellt ist , und in den Mittelbau . dessen Aufsrabe es it , Straßen

und Brücken zu bauen und zu unterhalten .

In der Recel sind die sUidtischen Daudmter mit den übriyen » Lidtischen

Verwaltungszweiszen in einem Gebäude versinietl , und daher sind die in Kuscle

stehenden Grundrifsanordnungen im 1, Kapitel dieses Abschnittes ( Stadt - und 2

Rathäuser : zu finden , Wenn aber besondere ( Gebäude für die Bauämter errichtet

werden , so dürften die nachfolgenden Betrachtungen einise Anhaltspunkte für

den Entwurf abereben .

Die Daupolizei ist am Zzweckmäüfsiesten in das ILrdseschofs zu verlegen . da A

mit dieser Behörde das Publikum besonders rege Zu verkehren hat . Kin all -
| U

ememer Warteraum , In welchem der anmeldende Diener seinen Llatz hat ,

nimmt die Besucher auf . In diesen Warteraum münden ie Eingänge der Ge¬

schäftsräume für die Ablertigung , für die baubeaufsichtigenden technischen Be¬

amten und für den Vorstand der Baupeofizel ,

Das Zimmer des Vorstandes Heet am besten neben der Abfertigung und

ncben dem Archiv . Die Abfertivung empfängt die einlaufenden Sachen , über¬

mittelt dem Publikum die Bescheide , führt die Ruwistrande etc . . . steht also an

der Stadtbevölkerung in regem Verkehre und muß zu ( iesem Behufe einen

orofsen Tisch , auf dem Zeichnungen auswebhreitet werden können , aufweisen ,

welcher das Publikum vom Arbeitsraume scheidet , Letzterer wird von Schreib¬

pulten für die Expedienten und Schreiber eingenommen ,

Die Arbeitszimmer für die baubeaufsichtizenden technischen Beamten ,

denen Jedem ein Stadıbezirk zuzewiesen ist , haben aus ZWeifenstrigen Zimmern

Zu bestehen , in welchen ein Schreibtisch und ein Zeichentisch , samt den nötigen

Aktenständern und Kartenschränken . unterzubringen sind . Diese Beamten haben

bei den Prüfungen ( der eingetangenen Bauzeichnungen und bei den Paubeauf¬
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Anlage,

Sichtie ungen mcht nur ihr Augenmerk aut das Finhalten der baupokizeiltchen
fresetze , sondern auch auf das Finhalten der Senauen Bebauungspläne Im ( Grund¬
ns und Durchschnitt /u richten , sul also seitens des Mittel - und Tietbanamtes
durch Überreichung der nötigen Pläne und Beschlüsse stets auf dem Laufenden
Zu halten . Obeleich die Baupelizei mit dem Hochbau im besonderen sich ab
wicht , steht sie doch mit dem Hochbauamte in fast gar keiner Verbindung , da¬
€wopyen , wie aus Vorstehendem sich ergicht , in nächster Beziehung : zum Tief¬
bezw . Mittelbauamte , so daß es durchaus wünschenswert Ist , wenn Baupolizei
und Tief - oder Mittelbauamt in einer technischen Spitze vereinigt sind ,

Den Räumen für die PBaupeolizei ist noch ein Sitzungssaal beizufügen und
cin . Zimmer für einen Juristen , der , wenn erforderlich , den Sitzungen beizu¬
wohnen und sich mit der Ausleeung der vesetzlichen Bestimmungen zu be¬
fassen hat ,

om Hochbauamte sind folsende Räume zuzuweisen : x) ein Bureau mit
Wartezimmer für den Vorstand ; 2 ein Ahtertigungsbureau : ein Archiv : 8, ein
Bureau für die Buchführung : z1 ein Bureau tür jeden Baumeister Bauinspektor )
mit daranstofßendem Zeichensaal : %) ein Zimmer für einen Expedienten und
Schreiber ; % ein Sitzuneszimmer ,

Das Mittelbauamt , welchem das Vermessungsbureau unterstellt Ist , ist in
der Regel mit dem Tiefbaunmte vereinigt und enthält außer den beim Loch
hauamte angegebenen Räumen % bis % für das Vermessungsbureau noch : Sein
Durcau für den Obergeometer mit Wartezimmer ; ı) eine Expedition ; z) ein
Archiv , und 2) die nötigen Zeichenslile ,

Aufser diesen Räumen mufßs im Verwaäaltungsgebäude zu ebener Erde noch
die Kasse mit den feuerfesten Gewülben liegen , welche dem Publikum in be¬
quemster Webe zugänglich zu machen ist , sowie ein Bureau für die Rechnungs
TEVISION .

In mittleren und kleineren Städten , in denen eine einzige technische Spitze
vorhanden ist , können die oben angegebenen Räume sehr ZUSAMMEN EZ0 & EN
werden , Dann ist 0x wünschenswert . die sämtlichen Geschäftszimmer in ein
Greschefs zu verlesen , da hierdurch dem obersten Beamten der Überblick und
die Aufsicht über das ihm untersebene Personal Schr erleichtert wird , Ds ist
alsdann schr erwünscht , dem Publikum einen eröfseren Raum als Warteraum
zu Öffnen , um den sich sämtliche Burecaus herumlegen ,

>») Verwäaltungsvebäude für zaugesellschaften .&5E '

Solche Geschäftshäuser dienen halb kaufmännischen , halb technischen
Zwecken , Das kaufmännische Ziel hat hier die Oberhand ; das technische ( je¬
Sschäft ist grundsätzlich mehr untergeordnet , Wir dürfen daher erwarten , hier
einen kaufmännischen und einen technischen Direktor zu finden , Da aber der
Kaufmann ohne tüchtige technische Kenntnisse in Geschäften , welche sich
nur mit Bauausführungen abgeben , kaum hervorragend wird wirken können ,
>0 Ist stets vorzuzichen , einen Techniker mit tüchtiyem kaufmännischen Ge¬
schicke an die Spitze zu stellen , dem dann ein Kaufmann und öfters auch ein
Jurist beratend und helfend zur Seite stehen .

In diesen Verwaltungsgebiuden spielt der Verkehr mit dem PDublikun eine
Hauptrolle . Man wird wieder am Zweckmäfsiesten einen allgemeinen Warte¬
raum anordnen , der mit der Kasse und mit dem Bureau des technischen und
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